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     Mitteilungen an die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler
                                               Sehr geehrte Damen und Herren!

Es ist schon eine kleine Tradition. Nach den ersten Elternabenden und den ersten Konferenzen im neuen Schuljahr 2010/2011 erhalten Sie eine Elterninformation, in der ich Ihnen einige wichtige Dinge mitteile, die für den Ablauf in der Schule wichtig sind. Ich möchte Sie bitten, die Kenntnisnahme dieser Mitteilungen auf dem beigefügten Formular zu bescheinigen und dieses an die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer zurückzugeben.
Die Dinge, die wir Ihnen mitzuteilen haben, betreffen Sie, Ihr Kind/Ihre Kinder und uns und sie sind uns außerordentlich wichtig.

Zum Teil beschäftigen sich meine Mitteilungen mit organisatorischen Details, zum anderen möchte ich Sie aber auch um Mitarbeit und Unterstützung bitten, denn ohne Ihre aktive Mitwirkung kann Schule nicht funktionieren. 
1. Unterrichtsversorgung

Die Unterrichtsversorgung unserer Schule liegt in diesem Jahr nur bei 97,6 Prozent. Die Schülerzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 364 Schülerinnen und Schüler erhöht.  Die Schülerinnen und Schüler werden weiterhin in 14 Klassen unterrichtet. 

Im 5. Schuljahrgang hat es leider nicht zur Bildung von 3 Klassen gereicht, so dass wir zwei große Klassen mit 30 und 31 Schülerinnen und Schülern einrichten mussten.
Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, in den 5. Klassen jeweils 5 Stunden Mathematik, Deutsch und Englisch erteilen zu können. In den 6. Klassen erteilen wir in den Fächern Englisch und Mathematik jeweils 5 Stunden. In den 7. Klassen wird nur Mathematik 5-stündig erteilt. Diese zusätzlichen Stunden sollen sowohl für Förder- als auch für Fordermaßnahmen genutzt werden. Gleichzeitig können Unterrichtsinhalte vertieft werden.
Zusätzlich gibt es in den Klassen 5, 6 und 7 im Rahmen unseres Förder-/Forderkonzepts folgende Maßnahmen:
a) Jahrgang 5 (2 Kurse Deutsch (Rechtschreibung), 1 Kurs Mathematik)

b) Jahrgang 6 (1 Kurs Deutsch (Rechtschreibung), 1 Kurs Englisch, 1 Kurs Mathematik)

c) Jahrgang 7 (1 Kurs Deutsch (Rechtschreibung), 1 Kurs Englisch, 1 Kurs Mathematik)
In den Klassen 5-7 wird eine Stunde Sozialtraining angeboten. Grundlage dieses Unterrichts ist das Präventionskonzept ‚Lions-Quest – Erwachsen werden’, in das wir zusammen mit 6 anderen Schulen im Landkreis Stade aufgenommen wurden.
Wir sind glücklich, dass wir zu Beginn des neuen Schuljahres eine neue Kollegin begrüßen konnten. Ihr Name ist Hellena Persen und sie war selbst einmal Schülerin an unserer Schule. Sie unterrichtet in den Fächern Mathematik, Biologie, Physik, Werken und Wirtschaft. Von der Hauptschule mit 2 Stunden abgeordnet wurde die Lehrkraft Daniela Richert. Sie unterrichtet Sport in der Klasse 5c.
2. Unterrichtsorganisation

In der Stundentafel für die Realschule werden mehrere Fächer nur mit einer Stunde angegeben. Wir haben uns aus fachlichen, pädagogischen und organisatorischen Gründen bei einigen Fächern dafür entschieden, statt einer Wochenstunde im Jahr zwei Wochenstunden für ein Halbjahr zu unterrichten. Daraus folgt, dass die Halbjahreszensur als voll versetzungs- und abschlusswirksame Zensur für das Fach festliegt. Es sind folgende Klassen von dieser Regelung betroffen:

Klasse


Fach im 1. Halbjahr  
   
                 Fach im 2. Halbjahr

===================================================================

5c                                      Biologie (Persen)                                     Physik (Persen)

5d                                      Biologie (Persen)                                     Physik (Persen)

6c                                      Erdkunde (Richert)                                  Geschichte (Richert)

8c                                      Kunst (Nüsse)                                          Physik (Schmidt)
8d                                      Physik (Schmidt)                                     Kunst (Nüsse)

3. Arbeitsgemeinschaften
Wir bieten zurzeit eine Arbeitsgemeinschaft Schach (Leitung Herr Kayser) an, in der sowohl in festgelegten Pausen als auch an einem bestimmten Nachmittag (Montag) das Schachspiel erlernt und geübt werden kann. 
Eine weitere Arbeitsgemeinschaft findet nachmittags zum Thema Schul-Homepage statt. Der Leiter Herr Richert regelt die jeweiligen Treffen individuell mit den interessierten Schülerinnen und Schülern. Bei Interesse schauen Sie sich doch einfach einmal die Homepage an. Sie erfahren viel Interessantes über unsere Schule. (www.realschulehorneburg.de)

Seit Ende Januar 2009 ist unsere Schule DFB Partnerschule ‚Leistungsorientiertes Fördertraining im Fußball’. Es wird eine Arbeitsgemeinschaft für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 (Herr Sternberg) und der 6. Klassen (Herr Richert) angeboten. Im Zuge der Zusammenarbeit mit dem SV Bliedersdorf ist eine weitere Arbeitsgemeinschaft für Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8  geplant. Die Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften ist freiwillig, setzt aber ein regelmäßiges Kommen voraus. Die Arbeitsgemeinschaft trifft sich jeweils einmal pro Woche in der 7. und 8. Stunde (die Termine werden mit den Schülern besprochen). 
Der Leiter der Hauptschule Herr Flügel bietet eine Arbeitsgemeinschaft ‚Veranstaltungstechnik’ an, an der auch Realschüler teilnehmen können. Die AG findet immer dienstags in der 7. und 8. Stunde statt.  
Montags (für Schüler der 9. Klassen) und mittwochs (für Schüler der 10. Klassen) werden jeweils Arbeitsgemeinschaften zum Kennen lernen des Office-Programms angeboten. Es handelt sich dabei um Grundlagenkurse im Bereich der Textverarbeitung, der Tabellenkalkulation und der Präsentationstechnik. Hier ist aber pro Doppelstunde eine Teilnehmergebühr in Höhe von 2,50 pro Doppelstunde zu entrichten. Die Arbeitsgemeinschaft wird von unserem Systemadministrator Herrn Günther geleitet.

Am 23. September beginnt für Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema ‚Schülerexperimente’. Die AG trifft sich einmal im Monat jeweils donnerstags von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr.  

4. Beratungslehrerin

Unsere Beratungslehrerin Frau Jung berät Eltern und Schüler bei Erziehung- und Schulproblemen und bietet Hilfe an. Falls Sie eine Beratung wünschen, setzen Sie sich bitte mit Frau Jung in Verbindung und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Ausführungen sind auch auf der Schul-Homepage (www.realschulehorneburg.de) zu finden.
5. Berufsorientierung, Bewerbungshilfe und Vorbereitung auf das   

    Vorstellungsgespräch

Die Schülerinnen und Schüler werden im Unterricht auf das Bewerbungsschreiben für einen Praktikumsplatz (Anfang Klasse 9), einen Ausbildungsberuf (Anfang 2. Halbjahr  Klasse 9), auf den Einstellungstest sowie auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet. 
Dazu gehören auch verschiedene Angebote zum Thema ‚Bewerbungstraining’  (Ende Klasse 9 und Anfang Klasse 10), das in Kooperation mit schulexternen Partnern (z. B. Wirtschaftsjunioren Stade) stattfindet. 
Wir bieten interessierten Schülern eine zusätzliche individuelle Hilfe an. Diese Schülerinnen und Schüler können sich bei mir persönlich melden und einen Termin vereinbaren. Ich bespreche mit ihnen ihre Bewerbung und bereite sie in mehreren Gesprächen auf das Vorstellungsgespräch vor. Die Erfahrungen der letzten Schuljahre sind äußerst positiv.

Der Bereich der Berufsorientierung hat im 9. und 10. Schuljahr einen großen Stellenwert.

Einmal im Monat kommt unser Berufsberater vormittags in unsere Schule und bietet den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu einem kurzen Informations- bzw. Beratungsgespräch bietet. Die Schüler können sich kurzfristig dazu anmelden. Sie sind herzlich dazu eingeladen, ein solches Gespräch gemeinsam mit Ihrer Tochter bzw. Ihrem Sohn zu führen.

Während des Schülerbetriebspraktikums, das vom 24. Januar 2011 bis zum 11. Februar 2011 stattfindet, wird es einen Informationsabend für die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen  im Berufsinformationszentrum in Stade geben. Sie werden dazu rechtzeitig eine Einladung erhalten.
6. Gewaltpräventation
Im Rahmen unseres Gewaltpräventionskonzepts findet jeweils am 1. Mittwoch im Monat in der Zeit von 10.55 bis 12.00 Uhr eine Schülersprechstunde mit Frau Hesebeck von der Polizei Buxtehude statt. Frau Hesebeck berät und informiert und ist Ansprechpartnerin für alle interessierten Schüler.

7. Methodentraining
Seit dem Schuljahr 2006/07 hat unsere Schule das Methodentraining in den Unterrichtsplan integriert. Es findet in diesem Schuljahr an drei Schultagen statt (siehe Terminplan). Es ist deutlich geworden, dass viele Schüler die verschiedensten Arbeitsmethoden (Effektives Lernen, Präsentationstechniken, Visualisierungstechniken, Lesetechniken, Mindmapping, Mündliche Mitarbeit, Anfertigen von Hausaufgaben, Mappenführung usw.) im Unterricht und zu Hause nur unzureichend beherrschen. Die Schülerinnen und Schüler der drei 10. Klassen werden sich an diesen drei Tagen auf die Abschlussprüfungen in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch vorbereiten.
8. Dokumentation der individuellen Lernentwicklung

Die Schule ist verpflichtet, die individuelle Lernentwicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler zu dokumentieren. Vor den jeweiligen Elternsprechtagen finden klasseninterne Besprechungen statt. Wird dabei ein besonderer Förder- oder Forderbedarf für bestimmte Schülerinnen oder Schüler festgestellt, setzt sich der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin zwecks eines ausführlichen Beratungsgesprächs mit den jeweiligen Eltern in Verbindung.

9. Erlebnispädagogische Tage

Für die 5. und 7. Klassen finden in der Zeit vom 4. bis zum 7. April 2011 an jeweils einem Tag erlebnispädagogische Tage statt. In der Erlebnispädagogik schaffen Trainer Situationen, die die Schüler vor persönliche und soziale Herausforderungen stellen, die nur durch Kooperation bewältigt werden können. Das können Spiele, Vertrauens- und Kletterübungen, Bauprojekte, Problemlösungsaufgaben, Rallyes oder Abenteuerspiele sein.
Sie werden darüber rechtzeitig zusätzliche Informationen erhalten.

10. Schulverein 
Der Schulverein der Johann-Hinrich-Pratje-Schule soll wieder aktiviert werden. Am 22. Februar 1990 gründeten engagierte Eltern und Lehrer den Verein, der viele Jahre unsere Schule in den unterschiedlichsten Bereichen unterstützte.

Während der Flutkatastrophe in Horneburg im Jahr 2002 gingen dem damaligen Kassenwart leider alle Unterlagen verloren, so dass der Schulverein viele Jahre nicht aktiv sein konnte.

Das soll sich wieder ändern. Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 wird der Schulverein wieder seine Arbeit aufnehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Schulverein durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen könnten. Im Herbst 2010 wird es eine Mitgliederversamm-lung geben, auf der die Satzung vorgestellt und der Vorstand gewählt wird.

Bis zu dieser Mitgliederversammlung wird der Verein durch mich kommissarisch geleitet. Die Kasse führt in dieser Zeit meine Sekretärin Frau Anja Wehr.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 Euro jährlich. 

Ich würde mich sehr freuen über Ihre Mitgliedschaft freuen.

11. Vergleichsarbeiten und zentrale Abschlussprüfungen
Vergleichsarbeiten: Im Februar/März 2011 finden für die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen zentrale Vergleichsarbeiten in den Fächern

Deutsch (24. Februar 2011)

Englisch (1. März 2011) und

Mathematik (2. März 2011) statt.
Zentrale Abschlussprüfungen: Im Mai 2011 finden für die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen zentrale Abschlussprüfungen in den Fächern 
Deutsch (16. Mai 2011)
Mathematik (19. Mai 2011) und
Englisch (23. Mai 2011) statt.
Zusätzlich ist noch eine mündliche Prüfung in einem anderen Fach zu absolvieren (6.-8. Juni 2011).
Alle Schüler und Eltern werden rechtzeitig über alle wesentlichen Punkte der Abschlussprüfungen informiert.
12. Termine

Für das Schuljahr 2010/2011 gelten folgende Ferientermine (es wird  jeweils der erste und letzte Ferientag angegeben):

Herbstferien


Sa 09.10.10 ‑ So 24.10.10
Weihnachtsferien

Mi  22.12.10 ‑ Mi 05.01.11
Halbjahresferien                    Mo 31.01.11 - Di 01.02.11
Osterferien


Sa 16.03.11 ‑ So 01.05.11
Himmelfahrt


Do 02.06.11   
Brückentag                            Fr 03.06.11         
Pfingstferien


Di 14.06.11
Sommerferien                        Do 07.07.11 ‑ Mi 17.08.11
Am 25.11.2010 findet ein Elternsprechtag für die Klassen 5 und 10  nachmittags von 15.00 bis 19.00 Uhr statt.
Die Zeugnisausgabe für die Klassen 5 – 10 findet am Freitag, den 28. Januar 2011 statt. Der Unterricht schließt nach der 3. Stunde. 
Das Betriebspraktikum für die 9. Klassen ist vom 24. Januar bis zum 11. Februar 2011 festgelegt.
Am 3. Februar 2011 findet ein Elternsprechtag für die Klassen 5 bis 10 nachmittags von 15.00 bis 19.00 Uhr statt.  Ganz besonders angesprochen sind die Eltern der Klassen 6 – 9, für die noch kein Elternsprechtag stattgefunden hat. 
Die Abschlussfahrt der 10. Klassen finden in der Zeit vom 20. bis zum 24. Juni 2011 statt. Die Klasse 10c sowie die Klasse 10e werden nach Berlin fahren. Die Klasse 10d macht einen Segeltörn auf dem Ijesselmeer in Holland.
Die Entlassungsfeier für die 10. Klassen ist für Freitag, den 1. Juli 2011 geplant.

Der Entlassungsball findet am 2. Juli 2011 in der Horneburger Schützenhalle statt.
Die Zeugnisausgabe für die Klassen 5 – 9 findet am Mittwoch, den 6. Juli 2011 statt. Der Unterricht schließt nach der 3. Stunde.

12. Verschiedenes

a) Wenn ein Schüler bzw. eine Schülerin nicht an dem stundenplanmäßigen Unterricht teil​nimmt, so ist der Grund dafür spätestens am dritten Versäumnistag der Schule schriftlich mitzuteilen. Dies ist eine Bringepflicht der Erziehungsberechtigten. Eine telefonische Mitteilung ist für die Schule lediglich eine vorläufige Information, eine schriftliche Mitteilung ist in jedem Fall nachzureichen. Wenn keine Entschuldigung innerhalb von drei Tagen vorliegt (weder mündlich noch schriftlich), werden die Fehltage als unentschuldigte Fehltage im Zeugnis ausgewiesen.

b) Wenn ein Schüler bzw. eine Schülerin aus den verschiedensten Gründen vom Unterricht befreit werden möchte, gilt folgende Regelung: Über eine Befreiung vom Unterricht entscheidet grundsätzlich nur der Schulleiter aufgrund eines begründeten schriftlichen Antrags der Erziehungsberechtigten.

Es ist wiederholt vorgekommen, dass Eltern für ihre Kinder eine Unterrichtsbefreiung für einige Tage unmittelbar vor oder nach den Ferien beantragt haben, weil die Termine für die Ferienreise dies erforderten. Die Zeiten der Ferien sind langfristig bekannt und daher müssen diese Anträge in der Regel abgelehnt werden. Ich bitte Sie, Ihre Reiseplanung entsprechend zu gestalten. In Ausnahmefällen entscheidet die Schulleitung. Es ist in jedem Fall vor einer Buchung ein Gespräch mit mir zu führen.
c) Es besteht ein Konferenzbeschluss, der den Gebrauch von Walkmen, MP3 Playern, Handys und sonstigen elektronischen Geräten seitens der Schülerinnen und Schüler in der Schule ohne Genehmigung untersagt. Bitte wirken Sie bei Ihren Kindern darauf hin, dass oben genannte Geräte überhaupt nicht in die Schule mitgebracht werden. Es besteht kein Versicherungsschutz und bei Verstoß gegen den Beschluss werden entsprechende Geräte eingezogen. Der Einsatz bzw. Gebrauch entsprechender Geräte für Täuschungsversuche bei Arbeiten führt automatisch zu schwerwiegenden disziplinarischen Maßnahmen.

d) Es geschieht öfter, dass Schüler vormittags einen Arzttermin wahrnehmen. Da dies zu Versäumnissen von Unterrichtsstoff führt, sollte es daher nur in begründeten Ausnahmefällen vorkommen. Bitte vereinbaren Sie in der Regel Nachmittagstermine mit dem Arzt.

e) Ein neues Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass neben anderen schweren Erkrankungen auch Masern, Mumps, Keuchhusten, Scharlach, Kopfläuse, Windpocken und Scabies (Krätze) der Schule gemeldet werden müssen. Diese leitet die Meldung weiter an das zuständige Gesundheitsamt. Die Betroffenen dürfen so lange nicht die Schule besuchen, bis ein Arzt festgestellt hat, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. Bei Kopfläusen reicht es, wenn Sie dies der Schule gegenüber schriftlich feststellen (gemäß Nieders. Landesgesundheitsamt)
f) Alle Änderungen der Personalien (Namen, Wohnung, Telefon) müssen unverzüglich der Schule (Sekretariat) mitgeteilt werden. 

g) Sport gehört nach wie vor zu den beliebtesten Schulfächern. Das gilt aber nicht für alle Schüler. Der eine oder andere - in den letzten Jahren mit zunehmender Tendenz - drückt sich auch ganz gerne. Eine Entschuldigung der Eltern ist leider viel zu schnell eingeholt oder es wird einfach das Sportzeug (vergessen(. Und so ergibt sich in vielen Klassen das Bild einer recht starken Zuschauerkulisse, die nicht aktiv dabei ist. Wer einmal nicht dabei war, wird bequem und setzt alles daran, auch öfter nicht dabei zu sein, und es klappt, wenn die Eltern mitspielen. - Also unterstützen Sie bitte dieses Fehlverhalten nicht und prüfen Sie die Gründe Ihres Kindes genau, bevor Sie eine Entschuldigung unterschreiben. Zu Ihrer Information habe ich die betreffenden Bestimmungen über die Befreiung vom Sportunterricht aus dem Schulsporterlass diesem Schreiben im Anhang beigefügt.

i) Es besteht für alle Schüler ein Versicherungsschutz für das Abhandenkommen und die Beschädigung aller zum Schulbetrieb bestimmten Sachen und Kleidungsstücke. Dieser Schutz erstreckt sich allerdings nur auf eine schülergerechte Ausstattung. Bei höherwertigen Gegen​ständen wird nur ein durchschnittlicher Wert berücksichtigt. 

Fahrräder sind nur versichert, wenn die Entfernung zwischen Elternhaus und Schule die Benutzung eines Fahrrades rechtfertigt und wenn das Fahrrad mit einer verkehrsüblichen Sperrvorrichtung angeschlossen war. Nicht versichert sind die Fahrräder der Schüler bzw. Schülerinnen, die eine Berechtigung zur Schülerbeförderung haben. 

Fahrradzubehörteile sind nur versichert, wenn sie die Verkehrssicherheit erhöhen und mit dem Fahrrad fest verbunden sind. Die Leistungen der Versicherung bei Diebstählen werden nur dann gewährt, wenn eine Anzeige bei der Polizei erstattet sowie das Fundbüro (nochmals) bemüht wurde und der Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft im Original dem Antrag beigefügt ist oder nachgereicht wird. 

j) Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nicht rauchen, auch dann nicht, wenn es Eltern gibt, die dies billigen. Diese gesetzliche Regelung kann von Eltern nicht außer Kraft gesetzt werden und alle Erwachsenen – nicht nur Lehrer – sind gehalten, das Rauchen Jugendlicher unter 18 zu unterbinden, auch wenn es mühselig und vor allem unbequem ist.
Mit freundlichem Gruß
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 SEQ CHAPTER \h \r 1Verbot des Mitbringens von Waffen usw. in Schulen

Erlass des Kultusministeriums vom 29.06.1977

1. Den Schülern aller Schulen in meinem Geschäftsbereich wird untersagt, Waffen im Sinne des Bun​des​waffengesetzes (Neufassung vom 08.03.1967 _ BGBl. I Seite 432) mit in die Schule oder zu Schulver​anstaltun​gen zu bringen. Dazu gehören im Wesentlichen die im Bundeswaffengesetz als verboten bezeichneten  Gegen​stände (insbesondere die sogenannten Springmesser oder Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.), ferner Schusswaffen (einschließlich Schreckschuss, Reizstoff- und Signalwaffen) und gleichgestellte Waffen (z.B. Gassprühgeräte) sowie Hieb- und Stoßwaffen. Dies Verbot gilt auch für volljährige Schüler, die entweder im Besitz einer Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (z.B. Jagdschein) oder erlaubnisfreie Waffen erwerben dürfen.

2. Untersagt wird außerdem das Mitbringen von Munition jeder Art, von Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver und von Chemikalien, die geeignet sind, für explosive Verbindungen verwendet zu werden.

3. Alle Schüler sind zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt dieses Erlasses zu belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders einzugehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Verbot des Mitbringens von Waffen usw. eine Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann.

4. Abdruck dieses Erlasses ist jeweils bei der Aufnahme in eine Schule (in der Regel 1., 5. und 7. Schuljahr sowie beim Eintritt in die berufsbildenden Schulen) den Erziehungsberechtigten zur Kenntnis zu geben.

Gefährdung durch Sprengkörper
Erlass des Kultusministeriums vom 12.11.1964

Bereits mehrfach habe ich auf die Gefahren hingewiesen, die sich gerade für Kinder und Jugendliche aus dem Umgang mit Sprengkörpern ergeben können. Ereignisse der letzten Zeit, zum Beispiel das Unglück in Hanau, veranlassen mich, hieran erneut zu erinnern.

Ich bitte daher, die Schüler der allgemeinbildenden und der berufsbildenden Schulen nachdrücklich davor zu warnen, Sprengkörper oder andere ihnen ungewohnte Gegenstände, insbesondere in der Umgebung von Truppen​übungsplätzen, Schießplätzen, Kasernen und anderen militärischen Anlagen, an sich zu nehmen oder gar zu untersuchen, zu bearbeiten oder zu werfen. Auf die Gefahren, die sich für Leben und Gesundheit des Finders und seiner Mitmenschen hieraus ergeben können, ist eindringlich hinzuweisen.

Ich bitte diese Warnung innerhalb der ersten sechs Wochen jeden Schuljahres zu wiederholen.

Befreiung vom Sportunterricht
Auszug aus dem Erlass des Kultusministeriums vom 15.05.1998

2.1 Die den Sportunterricht erteilende Lehrkraft kann Schülerinnen und Schüler bis zur Dauer eines Monats von der Teilnahme am Sportunterricht oder von bestimmten Teilbereichen befreien.

Diese Schülerinnen und Schüler sind nach Maßgabe ihrer Beeinträchtigung grundsätzlich zur Anwesenheit im Sportunterricht verpflichtet und sollen zu unterstützenden Tätigkeiten herangezogen werden.

2.2 Die über einen Monat hinausgehenden Befreiung spricht die Schulleitung auf schriftlich begründeten Antrag der Erziehungsberechtigen bzw. der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers aus. Hierfür kann sie die Beibringung eines ärztlichen Attestes oder einer ärztlichen gutachterlichen Äußerung verlangen. Die Kosten des Attestes oder der gutachterlichen Äußerung  tragen die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler.

2.3 Während der Menstruation nehmen Schülerinnen grundsätzlich am Sportunterricht teil. Sie sollen angeleitet werden, zunehmend selbständig entscheiden zu können, wie die individuelle körperliche Belastung während der Menstruation bemessen sein kann und an welchen Teilen des Sportunterrichts sie sich beteiligen können.

Name Schülers bzw. der Schülerin: ______________________

Klasse: ______

Ich habe von den Mitteilungen der Johann-Hinrich-Pratje-Schule vom September 2010 Kenntnis genommen.

……………………………………………………………..
(Unterschrift)
Name Schülers bzw. der Schülerin: ______________________

Klasse: ______

Ich habe von den Mitteilungen der Johann-Hinrich-Pratje-Schule vom September 2010 Kenntnis genommen.

……………………………………………………………..

(Unterschrift)
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